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raschesten zum Ziele führt. Es ist darum gewiß
jedermann verständlich, daß das sorgfältige
Beobachten der Seelenäußernngen des gehörlosen

Kindes auch einer besonderen Erziehnngs-
und Unterrichtsart rufen muß, einer Methode,
die darauf ausgeht, aus dem natürlichsten, sinnigsten

Wege alle im Kind vorhandenen
brachliegenden Seelen- und Körperkräfte zu wecken
und zur Entfaltung zu bringen Da ist es

nun Aufgabe des weisen Erziehers, zu allererst
eine Atmosphäre des Vertrauens, der Liebe
und der sonnigen, gemüterwärmenden Heiterkeit

und Fröhlichkeit zu verbreiten, denn auch
vom gehörlosen Kinde gilt das tiefsinnige Wort
der Sonnenuhr: „8inv sà Lilso" — „Ohne
Sonne bin ich stumm".

Unser erstes Anliegen ist es nun, Bewegungslust
und Sprechlust zu wecken. Die langjährigen

Beobachtungen im trauten Familienkreise haben
es uns gezeigt, daß auch im gehörlosen Kinde
ein Hungern und Dürsten nach Takt und Ton
innewohnt und darum pflegen wir das durchs
Tambourin angeregte rhythmische Turnen so

ausgiebig, weil es dem tiefinnersten Bedürfnis
des gehörlosen Kindes entgegenkommt. Aus
dem gleichen Grunde sind wir auch zur
Erkenntnis gekommen, daß erst die am Kehlkopf
des Lehrers abgetasteten Laute, Worte und
Sätze im sprachlosen Kind die Freude am Reden
erzeugen, indem eben die seelischen Erregungen,
die sich ja nicht nur in der Mimik, sondern
auch im Rhythmus und in der Betonung
kundgeben, nach und nach sich auch auf das Innenleben

des gehörlosen und sprachkranken Kindes
übertragen. Und da die durch den Vibrationssinn

erfaßten Schwingungen nie gleichwertig
sind, werden auch die Schwingungen der Stimmbänder

im kleinen Sprechschüler mannigfaltiger
und damit ist auch bei der Stimmbildung die

Gefahr nicht mehr da, daß die Stimme farblos

und monoton erklingt. Da nun dieses
Abtastversahren schon ganz gut beim gehörlosen
Klein kind angewendet werden kann, sind wir
gerne bereit, bekümmerten Eltern gehörloser
Kinder zu zeigen, wie und was für Sprechspiele

sie schon mit ihren 2—3jährigen ertaubten
Kindern machen dürfen. Daß solche Versuche
schon mit Erfolg gemacht worden sind, beweist
der Fall des taubstummen Studenten Zeitlin,
dessen Mutter es fertig brachte, daß der von
Geburt an gehörlose Knabe schon im 2.-3.
Lebensjahr bereits sprechen konnte. „Wie dies
geschah", erzählt Zeitlin, „kann ich natürlich
nicht angeben, nur daß meine Mutter sich mit

mir ständig unterhielt, als ob ich ein normales
Kind wäre und daß sie zu mir sehr zart war.
Ich erinnere mich an keine körperliche Strafe,
die von ihr ausgeführt wurde, außer daß sie
mich an der Hand nahm und drückte, wenn
etwas falsch ging." Wenn auch dieser Er-
ziehungsersolg fast einzig dasteht, so zeigt er
doch, daß ein starkes Einfühlungsvermögen,
eine selbstlose Hingabe und ein inniges Familienleben

die besten Bedingungen sind, die Erfolg
versprechen. Es ist daher eine schwere
Versündigung, wenn Eltern und Behörden ein
gehörloses Kind erst dann der Sprechschule
übergeben, wenn es längst das schulpflichtige Alter
überschritten hat. Gönnet den unglücklichen
Kindern, gönnet auch uns die Zeit; denn je
früher wir beginnen können, desto besser werden
auch die Erziehungsresultate.

(Schluß folgt.)

/ Schweizerischer '

Mrforgeverà für Taubstumme
Mitteilungen des Vereins,

^ seiner Sektionen und Kollektivmitglieder ^

Kurzer Bericht des „Schweizerischen Fürsorge-
Vereins für Taubstumme" über das Jahr 1928.

(Schluß aus Nr. 11.)

II. Wericht über die Tätigkeit des Aeutral-
sekretariates.

Wer Einblick erhält in die Tätigkeit des

Zentralsekretariats, muß zur Ueberzeugung
kommen, daß eine Zentralstelle für das Taub-
stnmmenwesen geschaffen werden müßte, wenn
sie nicht da wäre.

Auf alleil Gebieten wurde unverdrossen weiter
gearbeitet. Unverdrossenheit muß zu den
Eigenschaften unseres Zentralsekretärs gehören; denn
es geht im Taubstnmmenwesen furchtbar mühsam

und langsam vorwärts.
Noch immer ist die Schulpflicht für Taubstumme

nicht überall gesetzlich geregelt; von neuem
wurde infolge der Baslertagungen den
Kantonsregierungen ills Gewissen geredet. Immer wieder
muß das Volk über Taubstummheit und
Taubstummen-Bildung aufgeklärt werden. Das wurde
besorgt durch Verteilung des „Führers", durch
viele Artikel in der Presse, durch Auskunfterteilung

an Amtsstellen und Private, sowie
auch durch die Veranstaltung der Ausstellung
in Basel.

Nicht minder wichtig und schwierig ist die



Einführung der Taubstummen in das Erwerbsleben;

es gilt, die Arbeitslehre zu verbessern
und für passende Arbeitsgelegenheiten zu sorgen.
In den Baslertagungen wurden diese Dinge
erörtert und in Fluß gebracht durch Einsetzung
einer Studienkommission für die Lehrwerkstättenfrage.

Diese Baslertagungen boten zugleich ein
erfreuliches Bild von Zusammenarbeit der
verschiedenen Gruppen, durch die wir eher zum
Ziel kommen.

Wer besondere Fragen des Taubstummenwesens

bearbeiten will, ist froh, von der Zentralstelle

zuverlässiges Material zu erhalten. Wenn
einmal das Quellenbuch von Sutermeister
gedruckt ist, erhalten wir ein Werk, das über
alles orientiert, was bisher in der Schweiz
für die Taubstummen getan wurde.

Viel Arbeit geben auch die Beziehungen zum
Ausland. Dieses ist uns zum Teil weit voraus;
wir können also dabei gewinnen. Damit ist
nicht gesagt, daß wir alles Fremde einfach
nachahmen. Wir wollen das Beherzigungswerte
in gute Schweizerart umprägen. Als Pfleger
des Museums für Taubstummen-Bildung in
Leipzig leistet uns Herr Sutermeister ebenfalls
gute Dienste; dadurch wird auch unsere Arbeit
im Ausland bekannt.

Eine große Arbeit, die vielleicht vielfach
unterschätzt wird, ist die Herausgabe der
Gehörlosenzeitung. Der Zentralsekretär besorgt alles,
Redaktion und Verwaltung. Da durch die
Erkrankung der Frau Sutermeister die ganze
Arbeit auf eine Person fällt, ist die Last um
so größer geworden. Es wurde geprüft, wie
die Zeitung ihren Zweck als Fortbildungsblatt
für die jüngern Taubstummen besser erfüllen
könnte. Da müssen unbedingt die Taubstummenlehrer

mithelfen, indem sie dem Redaktor gute
Stosse in passender Form liefern. Wir wollen
hoffen, daß diese Mitarbeit zweckmäßig organisiert
wird, damit sie dem Redaktor einige Hilfe
bringt und den Taubstummen dient. Die
Versorgung der Taubstummen mit guten Lesestoffen
ist eine Aufgabe, die noch zu lösen ist.

Zentralbureau und Zentralbibliothek befinden
sich in bester Ordnung. Das Bureau ist einfach,
aber rationell eingerichtet. Auch die Bibliothek
ist gut geordnet. Die Fachartikel in den
verschiedenen Zeitschriften, sowie eine Menge
Zeitungsausschnitte wurden neu gesichtet und
geordnet. Es liegt da ein großes interessantes
Material.

Verglichen mit ähnlichen Einrichtungen
erfordert unsere Zentralstelle eine bescheidene

Summe. Es ist zu hoffen, daß eine gerechte
Verteilung ans die einzelnen Mitglieder gefunden
und die finanzielle Seite der Zentralstelle
gesichert wird.

Wir hoffen auch, daß Frau Sutermeister
bald gesund wieder als Gehilfin ihres einsamen
Mannes heimkehren möge.

Münchenbnchsee, 2. März 1929.
A. Lauener

Mitglied der Geschäfts-
Prüfungskommission.

III. Schweizerische Kehörlosenzeiimtg.

Einem immer allgemeiner und immer lauter
werdenden Wunsch entsprechend ist unsere
„Taubstummenzeitung" in „Gehörlosenzeitung"
nmgetauft worden. Auch das Vvltabureau in
Washington (Internationale Sammel- und
Ausknnftsstelle des gesamten Taubstummeu-
wesens) bat uns brieflich dringend, das Wort
„taubstumm" bei den erwachsenen, sprechenden
Gehörlosen auszumerzen, weil nicht zutreffend
und weil herabwürdigend.

Weil jedes Jahr ziemlich viele Abonnenten
abfallen (meistens, „weil das Blatt ihnen zu
teuer"), ist auch jährlich neue Propaganda
notwendig. Diesmal versandte ich an 800 Pfarrämter

Prvbenummern, mit mäßigem Erfolg.
Das Blatt zählt 1800 Empfänger, davon

250 „Gratisempsänger" (die 02 Tauschexemplare
inbegriffen), für die meisteu zahlen löblicherweise
verschiedene Fürsorgevereine.

Sowohl die Verwaltung des Blattes als die

Führung der Abonnentenlifte nehmen mich das
Jahr hindurch beständig in Anspruch. Denn
nicht einmal die Hälfte der Empfänger benützt
den grünen Postcheck-Einzahlungsschein, sondern
muß noch Nachnahmekarten erhalten. Zudem
ist es ein ewig wanderndes Volk. Jährlich
lernen z. B. Lehrlinge und Lehrtöchter aus und
wechseln naturgemäß den Arbeitsplatz und sehr
oft auch die Wohnung. Es waren 172 Gauz-
streichungen vorzunehmen (bei jeder
Expeditionsliste!) und 222 Adreßänderungen.

Auch fehlt es mir gänzlich an einem Stab
von Mitarbeitern. All die 22 Jahre ruhte die

ganze Last allein auf mir!
Im Werk sind vierteljährliche Bild er beilag

en, sowie monatliche Fortbildung s-
beilagen der Taubstummenlehrer als
Ausbau unseres Organs. Die Sache ist aber
noch nicht im Geleise. L. S.



— 103 —

IV. Guàtbuch M Geschichte des schweizerische»

Laubstummemvesetts.

Es geht der Vollendimg in nächster Zeit
entgegen. 1120 Seiten sind schon gedruckt und
noch etwa 200 Seiten sind herzustellen, wofür
jedoch das Geld ausgegangen ist. Daher wandte
ich mich zum letzten Mal um finanzielle
Unterstützung an unsern Verein und an die „Schweizerische

Vereinigung für Anormale". Beide
Vereine können aber erst im nächsten Jahr
darüber beschließen. Es ist zu hoffen, daß dieses

von unsern Delegierten einst als offizielle
Zentralsekretariatsarbeit anerkannte Werk nicht
verleugnet, sondern weiter bis zum Schluß
gefördert werde, auf welche Weise es auch sei.

Fürsorge
für Taubstumme und Gehörlose

v) d/

Die Antworten
6er kantonâlen ^iellunZsllirektionen in ke/ug
auk 6a8 Obligstorium 6e8 Isubàmmenunter-

ricIÜ8 un6 LebluKkolgerungen.
kearbeitet vom ^entralsekretâr cles 3. f. t 1.

sZcbluss.)

V^aabt.
„>Vir teilen Ibnen mit, ball im Kanton >Vaabt

der Dnterricbt kür laubstumme obligatoriscb ist.
Unser Institut in iVloubon, ciie erste Anstalt

kür laubstumme in 6er Lcbwei?, leistet nambatte
Dienste allen protestantiscben laubstummen 6er
französischen Lcb wei?. "

VVallis.
„ln unserm Kanton sin6 sämtlicbelaubstumme

un6 Lcbwerbörige scbulpflicbtig, in6em sie bil-
bungskabig sin6 un6 ibren regelmäkigen Dnter-
riebt erbalten.

Der Ltaat bat in Vo uvr^ ein eigenes debaube
käuflicb erworben un6 voraussicbtbcb werben
im zabr 1929 sämtlicbe taubstummen un6 anor-
malen Kinber in 6ieser Anstalt untergebracbt
werben können."

2iüri cb.

„In unserm Kanton sinb auck bie laubstum-
men unb Lcbwerbörigen scbulpflicbtig. >Vir glau-
ben, bebaupten ?u bürten, ball unsere kantonale
klinben- unb laubstummenanstalt unb ibr per-
sonal in jeber blinsicbt so gestellt sinb, ball sie
ibrer scbwierigen Aufgabe in würbiger >Veise

gerecbt ?u werben vermögen."

Scblukkolgerungeu.
Lie kennen alle ben Artikel 27 ber kunbes-

Verfassung von 1874 mit bem »Wortlaut:

„Die Kantone sorgen für genügenden primär-
anterricbt, welcber ausscblielllicb unter Staat-

lieber beitung sieben soll. Derselbe ist obli-
gatoriscb unb in ben öffentlicben Lcbulen un-
entgeltlicb."

blier spricbt bie Verfassung von keiner
^usnabme unb es ist baber nicbt ein?useken,
warum ba bie taubstummen Kinber ausge-
scblossen werben sollen, wie es leiber mancker-
orts gescbielü. ^ucb ist es gan? gewill nicbt
im Zinne bes Ltaates unb seiner (Gesetzgeber,
bie Anormalen sicb selbst ?u überlassen ?um
Lcbaben ber menscblicben desellscbakt unb ?u
scbwerer, immerwäbrenber kelastung bes Ltaates,
ber demeinben unb ber lamilien. Denn bie
meisten bieser Dngescbulten müllten sonst als
unnüt?e Kürger scbon früb?eitig unb bauernb
versorgt unb verpflegt werben. >Vie wenig nocb
wirb bas alles bebacbt!

blocb beutlicber gebt bie Lcbulpflicbt aucb
für Anormale aus bem ^rt 275 bes Lebwei?e-
riscben ^ivilgeset?bucbes von 1907 bervor;
berselbe lautet:

„Die liiern baben ibre Kinber ibren Ver-
bältnissen entsprecbenb ?u er?ieben unb ins-
besonbere aucb ben körperlicb ober geistig
gebrecblicken eine angemessene Ausbildung ?u
verscbaffen."

/(ucb ber Artikel 284 besselben deset?bucbes
könnte einbe?ogen werben, er bat ben lext:

„Ist ein Kinb in seinem leiblicben ober geistigen
>Vobl bauernb gekäbrbet, so soll bie Vormund-
scbaftsbebörbe es ben lltern wegnebmen unb
in angemessener >Veise in einer Kamille ober
Vnstalt unterbringen."

keinabe alle Kantone seine /msnakme mackt
k. draubünben) anerkennen ausbrücklicb ober

stillscbweigenb, gestützt auf bie oben erwäbnten
deset?esartikel, bie Lcbulpflicbt bes taubstummen
Kinbes unb kübren sie nacb lVlöglicbkeit, aber
nocb immer nicbt mit aller wünscbbaren Strenge
burcb. ^a, viele Lcbulbebörben baben besonbere
babin?ielenbe Verorbnungen unb Weisungen
erlassen.

^ber einige Kantone gesteben selbst unb
langjäbrige lrfabrungen von laubstummen-
anstalts-Vorstebern unb laubstummenfürsorgern
beweisen, ball

trot? ber eibgenössiscben Vorscbriften
für bie allgemeine Lcbulpflicbt,

trot? kantonaler kinfübrungs- unb lrgän-
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